
Wassersportverein Woltmershausen e.V. 
 

Aufnahmegebühren 
 
Aufnahmegebühren sind einmalig bei Vereinseintritt fällig und werden vom 
Neumitglied selber überwiesen (keine Abbuchung!). 
 
• Kinder  (0-9 Jahre)   keine Aufnahmegebühr 
• Jugendliche  (10-17 Jahre)   20,--EUR 
• Familienmitglieder   25,--EUR 

(Ehepartner oder ähnliche Gemeinschaften) 
• Aktive ohne Boot (*) 100,--EUR 
• Aktive mit Boot inkl. Wasserplatzanrecht 460,--EUR 
 
(*) wird später ein Boot erworben, sind weitere 360,--€ für das Wasserplatzanrecht als Aufnahme fällig 

 
Mitgliedsbeiträge 

 
Beiträge sind jährlich im Voraus fällig und werden durch den Verein abgebucht. 
Die Abbuchung findet jeweils Ende März statt. 
 
• Kinder  (0-9 Jahre) beitragsfrei 
• Jugendliche  (10-17 Jahre) 20,-- EUR 
• Familienmitglieder 25,-- EUR 

(Ehepartner oder ähnliche Gemeinschaften) 
• Aktive mit Boot 95,--EUR 
• Aktive ohne Boot 55,--EUR 
• Fördermitglieder 55,--EUR 
• Rentner (ohne Boot und ohne Sportschipper) 20,--EUR 
• Rentner (ohne Boot und mit Sportschipper) 32,--EUR 
 
 

Wasserliegegelder 
 
Wasserliegegelder gelten für eine komplette Sommersaison und werden durch den 
Verein jeweils Ende April abgebucht. 
 
• Kinder Optis  Liegegeld frei  
• Jugendliche ohne volles Einkommen 25,--EUR  Pauschale 
• Aktive Schiffslänge x Schiffsbreite = Schiffs-Qm 
                                                                        (aufgerundet auf den nächsten vollen bzw. halben Qm) 
                                                                             x 8,--EUR * 
 
• Nicht genutzte Box 105,--EUR ** 
 
 
 



Wassersportverein Woltmershausen e.V. 
 
*)  Für Mitglieder mit Wasserplatzanrecht, die nicht länger als 10 Tage nach dem 
Abslippen und 10 Tage vor dem Aufslippen an der Anlage liegen, wird das 
Wasserliegegeld um 2,-€ je qm reduziert (Verbrauchskostenanteile Wasser + Strom). 
Dieses ist dem Vorstand rechtzeitig anzuzeigen. 
 
**) Diese Pauschale wird in Anrechnung gebracht, wenn der Bootseigner sein Schiff die volle 
Sommersaison in der Halle belässt und dieses schriftlich bis Ende März dem Vorstand kund 
tut. Diese Pauschale dient der Boxenerhaltung (Pflege, Reparatur, Versicherung etc.) und 
umfasst bei Hallenrechts-Anteilseignern den Standplatz in der Halle. (Hallenmieter siehe 
Hallenrichtlinien). Erfolgt vom Mitglied keine rechtzeitige Meldung darüber, dass der 
Wasserplatz anderweitig genutzt werden kann, so ist das volle Wasserliegegeld fällig. 
 
 

Gastliegegebühren  
 
 
An der Anlage - volle Sommersaison / Gästeboote: 
 
 bis   5m 170,-- EUR 
 sowie alle Fischer-/Angelboote 
 
 bis   7m 275,-- EUR 
 
 bis 10m 380,-- EUR 
 
 bis 12m 490,-- EUR 
 
 
Tagesgäste pro Wochentag     5,-- EUR 
(JHG-einheitlich / gleich welche Bootsgröße) 
 
 
Stellplatzgebühr (für  Sommersaison)   
Halle   300,-- EUR 
Freilager  200,-- EUR 
   
Gäste können ihre Schiffe bei uns auch ins Winterlager bringen. 
Die Kosten dafür betragen: (Schiffslänge + 50cm x Schiffsbreite + 50cm 
                             = berechnete Hallenfläche)                je qm  14,-- EUR 
 
Hinzu kommt eine Servicepauschale                  je qm    4,-- EUR 
(Auf- und Abslippen, Reinigung des Unterwasserschiffes, Mast legen ect.) 
 
 
 
Bei Fragen zur Hallennutzung oder zu Hallenentgelten wenden Sie sich bitte an 
unseren Hallenwart (siehe Vorstandsliste). 


